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 Veröffentlicht am 21.10.1992

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

90/02 Kraftfahrgesetz

Norm

KFG 1967 §99 Abs5;

VwRallg;

Rechtssatz

Als kurvenreich kann eine Straße nur dann bezeichnet werden, wenn sie in rascher Abfolge, also auf einer

verhältnismäßig kurzen Strecke mehrere Kurven mit kleinen Radien aufweist.
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